
Themenbroschüre

Der Verfassungstreuecheck und der 
mögliche Einsatz der Überwachungs-
software Palantir in Brandenburg
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wir freuen uns, Ihnen unsere vorliegende Broschüre aus dem Themenbereich 
Innenpolitik und Demokratie vorzustellen. Darin wollen wir zwei aktuelle The-
men der Landespolitik kritisch beleuchten: den Verfassungstreuecheck sowie 
die mögliche Anschaffung und Nutzung der Software Palantir. 

Doch bevor wir uns diesen konkreten Fällen widmen, ist es unserer Meinung 
nach sinnvoll, auf den gesellschaftlichen Kontext hinzuweisen, in dem wir uns 
bewegen. Gerne wird in Sonntagsreden von Politikern der große Wert und 
die Bedeutung der Demokratie beschworen. Keine Frage, die demokratische 
Verfasstheit unseres Landes ist eine große Errungenschaft. Doch wenn wir 
uns konkret anschauen, wie es um die Demokratie in unserem Land bestellt 
ist, müssen wir feststellen, dass sie eher ab- statt ausgebaut wird. Und zwar 
nicht nur, weil einige wenige Großkonzerne oder Milliardäre auf undemokra-
tische Weise die Politik in ihrem Sinne beeinflussen. Auch diejenigen, die sich 
gerne als Demokraten inszenieren, handeln zunehmend entgegen demokra-
tischer Prinzipien.

Eine Demokratie lebt vom Austausch der unterschiedlichen Meinungen und 
die Meinungsfreiheit ist elementarer Bestandteil unserer Verfassung. Aber 
immer mehr Menschen haben Angst, offen Ihre Meinung zu sagen, weil sie 
nicht nur negative Reaktionen, sondern ernsthafte Konsequenzen für sich 
und ihre Familien fürchten. Der soziale Preis für missliebige Meinungen kann 
inzwischen sehr hoch sein. Dass Banken Privatpersonen (bspw. Journalisten, 
die zur Corona-Zeit recherchiert haben) oder Organisationen – vermutlich oft 
auf Druck der Politik – die Konten kündigen, ist leider kein Einzelfall mehr. 
Es scheint eher eine Strategie zu sein, abweichende Auffassungen zu be-
strafen. Ein ähnliches Ziel verfolgen die EU-Sanktionen gegen verschiedene 
Publizisten.

Niels-Olaf Lüders, Fraktionsvorsitzender
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Auch die Überwachung der Bürger und Nutzung ihrer persönlichen Daten hat 
aus demokratietheoretischer Sicht erschreckende Ausmaße angenommen.

Kurzum: Wir erleben immer öfter, dass diejenigen, die angeblich unsere De-
mokratie schützen wollen, selbst diejenigen sind, die sich undemokratisch 
verhalten, oder die Demokratie immer weiter aushöhlen und in ihrem Bestand 
gefährden.

Landespolitisch ist das Instrument des sogenannten Verfassungstreue-
checks hier ein gutes Beispiel. Es soll angehende Landesbeamte angeblich 
auf ihre Verfassungsfeindlichkeit prüfen und Extremisten vom Staatsdienst 
fernhalten. Wir halten diesen Verfassungstreuecheck für eine unnötige und 
unverhältnismäßige Gesinnungsprüfung, der zudem das Disziplinarrecht auf 
den Kopf stellt. Was tatsächlich hinter dem Verfassungstreuecheck steht und 
warum wir ihn als BSW-Fraktion abschaffen wollen, können Sie ab Seite 7 
nachlesen. 

Die Landesregierung will offenbar – zumindest übergangsweise – die US-
Spionagesoftware Palantir anschaffen und unseren Polizeibehörden zur Ver-
fügung stellen. Diese Software wird völlig zu Recht als Überwachungsinstru-
ment und gefährliche Datenkrake bezeichnet. Was wir und viele andere daran 
kritisieren, lesen Sie ab Seite 11. 

Am Ende der Broschüre dokumentieren wir zudem einige parlamentarische 
Anfragen der BSW-Fraktion zu beiden Themen.

Wir als BSW-Fraktion versprechen: Wir werden uns stets für Meinungsfrei-
heit im Sinne des Grundgesetzes einsetzen – und zwar ganz unabhängig 
davon, ob uns die angegriffene Meinung gefällt oder nicht. Wir werden uns 
den Entwicklungen, die zum vermeintlichen Schutz der Demokratie wichti-
ge demokratische Grundregeln infrage stellen oder nach und nach aushe-
beln, ebenso entgegenstellen wie der immer mehr aus dem Ruder laufenden 
Überwachung unserer Bürger. Wir wollen eine Gesellschaft, in der offen und 
kontrovers – aber niemals diffamierend und einschränkend – um die Sache 
gestritten wird. 

Ich wünsche Ihnen auf den nachfolgenden Seiten eine anregende 
Lektüre! 

Herzlich, Ihr

Niels-Olaf Lüders
Fraktionsvorsitzender der BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg
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Der Brandenburger  
Verfassungstreuecheck – 
ein überflüssiges Disziplinie-
rungsinstrument gegen die 
Demokratie

Sven Hornauf, rechtspolitischer Sprecher 
der BSW-Fraktion

Was ist der Verfassungstreuecheck 
und worum geht es dabei?
Die Kenia-Koalition, bestehend aus 
SPD, CDU und den Grünen, hat in 
der letzten Wahlperiode im Landtag 
Brandenburg am 01.09.2024 den sog. 
Verfassungstreuecheck beschlossen. 
Initiator für dieses Vorhaben war der 
damalige CDU-Innenminister Michael 
Stübgen.

Der Verfassungstreuecheck soll eine 
Zuverlässigkeitsprüfung von Bewer-
berinnen und Bewerbern vor einer 
Einstellung im öffentlichen Dienst 
des Landes Brandenburg, aber auch 
anlassbezogen während des dienst-
lichen Werdegangs, ermöglichen. 
Die Einstellungsbehörden werden er-
mächtigt und verpflichtet, sich bei der 
Verfassungsschutzbehörde zu erkun-
digen, ob Erkenntnisse vorliegen, die 
an der Gewähr für das Eintreten für 
die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung zweifeln lassen.

Dies geschieht durch eine soge-
nannte Regelanfrage. Die Behörde, 
die einen Bewerber einstellen will, 
fragt dafür beim Brandenburger Ver-
fassungsschutz nach (gem. § 2 Abs. 
1 BbgVerfSchG, durch § 3a Abs. 1 
S. 2 BbgLBG). Diese Nachfrage ist 
nunmehr als Voraussetzung für eine 
Einstellung ausgewählter Bewerber 
vor deren erstmaliger Berufung in ein 
Beamtenverhältnis auf Probe, auf Zeit 
und auf Lebenszeit vorgeschrieben.

Bei Bestandsbeamtinnen und -beam-
ten (also den Personen, die bereits 
Landesbeamte sind) besteht bei 
Disziplinarverfahren die Möglichkeit, 
regelmäßig bei der Verfassungs-
schutzbehörde nachzufragen, ob dort 
Erkenntnisse vorliegen, die diesen 
Fall erhärten oder belegen. Es geht 
hierbei um den Verdacht einer Ver-
letzung der Verfassungstreuepflicht 
aus § 33 Abs. 1 Satz 3 des Beamten-
statusgesetzes oder § 52 Abs. 1 des 
Landesbeamtengesetzes.
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Warum kritisieren wir den Verfas-
sungstreuecheck und warum 
wollen wir ihn wieder abschaffen?
Der Verfassungstreuecheck verfolgt 
auf den ersten Blick das ehrbare Ziel, 
das Berufsbeamtentum vor Verfas-
sungsfeinden zu schützen. 

Doch was heißt das dann konkret? 
Die sogenannte Regelabfrage kann 
dies gar nicht gewährleisten. Die 
meisten Daten des Verfassungs-
schutzes stammen aus so genann-
ten „öffentlichen Quellen“, also aus 
Zeitungsartikeln, Homepages, So-
cial-Media-Posts und Ähnlichem. 
Ihre Auswertung kann massive Aus-
wirkungen haben. Vollkommen le-
gitimes, demokratisches Verhalten 
eines Bürgers kann so zu einem 
Ausschlussgrund für die Aufnahme 
ins Beamtentum des Landes werden. 

Ein Beispiel: Wer geht bei einer De-
monstration mit und weiß im Vorhi-
nein, welche Parolen von anderen 
Personen während der Demonstra-
tion gerufen werden? Niemand kann 
das wissen. Dennoch kann genau 
dies ein Ausschlussgrund werden.  
Oder: Stellen Sie sich vor, Sie gehen 
auf eine Friedensdemonstration mit 
20.000 Menschen. Eine der Organi-
sationen, die bei der Demonstration 
mitläuft, ist die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes - Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten 
(VVN-BdA). Diese harmlose Organi-
sation wurde in Bayern durch das 
Amt für Verfassungsschutz bis 2020 
in ihrem jährlichen Bericht erwähnt. 

Oder: Es läuft unter den 20.000 Men-
schen eine Person mit, die hanebü-
chene YouTube-Videos macht, wofür 
sie vom Verfassungsschutz beobach-
tet wird. Oder: Sie gehen zu einer 
Kundgebung für Frieden im Nahen 
Osten und für das Ende des Krieges 
Israels im Gaza-Streifen. Alle diese 
Fälle allein könnten ausreichen, um 
die Aufnahme ins Beamtenverhältnis 
zu verwehren.

Nicht zu vergessen: Der Verfassungs-
schutz ist keine neutrale Behörde. Er 
ist Teil des Innenministeriums und 
kann politisch eingesetzt werden, um 
unliebsame Auffassungen (etwa aus 
der Friedensbewegung oder Kritiker 
der Corona-Maßnahmen) oder politi-
sche Konkurrenz in Verruf zu bringen. 

Das zweite Element des Verfassungs-
treuechecks verändert das Landes-
disziplinargesetz. Das Disziplinarrecht 
erlaubt nun dem obersten Dienst-
herrn, Beamte für jegliches Fehlver-
halten per Verfügung selbst zu sank-
tionieren. Darunter fällt als schärfstes 
Element die Entfernung aus dem 
Dienst, die Zurückstufung und der 
Verlust des Ruhegehalts. Für den Be-
troffenen gibt es kein Widerspruchs-
verfahren. Sie müssen sich auf eige-
ne Kosten in das Beamtenverhältnis 
zurückklagen. Dazu kommt, dass die 
Entscheidung über ein Rechtsmittel 
gegen ein negatives erstinstanzliches 
Urteil im Ermessen des Gerichts liegt.
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Mit dem Verfassungstreuecheck 
soll dafür gesorgt werden, dass zu-
künftige und diensthabende Beam-
te aus Sorge vor Konsequenzen am 
besten unpolitisch werden oder sich 
der jeweiligen Regierungspolitik an-
passen. Dies beschneidet die Beam-
ten indirekt in ihren demokratischen 
Rechten als Staatsbürger. Der Ver-
fassungstreuecheck erinnert sowohl 
historisch als auch inhaltlich sehr an 
den sogenannten Radikalenerlass 
der 70er-Jahre der alten Bundesre-
publik Deutschland. Damals gab es 
viele tausend Betroffene, die wegen 
ihres politischen Engagements – etwa 
in der Friedensbewegung – ihre An-
stellungen als Beamte verloren oder 
nicht in den Staatsdienst aufgenom-
men wurden.

Der Verfassungstreuecheck ist zudem 
völlig nutzlos: Bei über 2.200 Regel-
anfragen gab es ganze 2 (!) Treffer. 
Und diese resultierten auch nicht aus 
der Arbeit des Verfassungsschutzes, 
sondern aus staatsanwaltlichen Un-
terlagen, die ohnehin vorliegen. Und: 
In beiden Fällen war nichts dran.

Die BSW-Fraktion stellt klar: Das 
seit 2001 geltende Disziplinarrecht 
für Beamte war immer völlig aus-
reichend.  Wir wollen den nutzlosen 
und denunziatorischen Verfassungs-
treuecheck abschaffen. In der Ko-
alition mit der SPD hatten wir des-
wegen eine umfassende Evaluierung 
des Gesetzes erreicht, in der die Ge-
eignetheit, Verhältnismäßigkeit sowie 
mögliche Grundrechtseingriffe und 
disziplinarrechtlichen Auswirkungen 
auf den Prüfstand gesetzt werden. 
In deren Ergebnis wollten wir den 
Verfassungstreuecheck weitgehend 
abschaffen. Noch während der Eva-
luierung gab es Stimmen in der SPD, 
die den Verfassungstreuecheck so-
gar weiter verschärfen wollten. Es ist 
daher zu befürchten, dass die kom-
mende SPD/CDU-Regierung in Bran-
denburg das Gesetz und die damit 
einhergehenden Maßnahmen noch 
weiter ausbauen werden. Wir lehnen 
dies strikt ab.
Sven Hornauf, rechtspolitischer 
Sprecher der BSW-Fraktion im 
Landtag Brandenburg
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Die Überwachungssoftware – 
Palantir in Brandenburg? 

In Bayern, Hessen und Nordrhein-
Westfalen wird die Palantir-Software 
innerhalb der Polizei eingesetzt, dort 
unter dem Namen „Verfahrensüber-
greifende Recherche- und Analyse-
plattform“ (VeRa oder HessenData).

Warum kritisieren wir Palantir?
Datenschützer kritisieren seit Jahren, 
dass die unbegrenzte Auswertung 
von Daten gegen das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestim-
mung und das Fernmeldegeheimnis 
verstößt. In Bayern hat die Software 
nach Recherche diverser Medien 
uneingeschränkten Zugriff auf die 
Datenbestände der Polizei erhalten. 
Die Polizei argumentiert zwar, dass 
der Computer-Quellcode auf Servern 
in Deutschland liegen soll, sicher ist 
sich aber niemand. 

Das Zurückgreifen auf eine US-ame-
rikanische Software ist auch aus an-
deren Gründen abzulehnen. Europa 
muss unabhängiger von den USA 
werden. Bereits heute ist unsere Ab-
hängigkeit von US-Technologien im 
Bereich IT, bei Bezahlsystemen oder 
bei Flüssiggas viel zu hoch. 
Das macht uns erpressbar. In die-
sen Zeiten US-Software-Konzernen 
Zugang zu sensiblen persönlichen 
Daten sowie Daten deutscher Behör-
den zu geben, ist mindestens grob 
leichtsinnig. 

Was ist Palantir?
Palantir ist eine Software des US-
amerikanischen Herstellers Palantir 
Technologies Inc., die in der Lage ist, 
sehr große Datenmengen schnell mit-
einander zu verknüpfen und binnen 
weniger Minuten Profile von Perso-
nen – auch mit Drittbezug, ohne Be-
schränkungen und Kontrollinstanzen 
– zu erstellen: Name, Alter, Adresse, 
Vorstrafen, Social-Media-Kanäle etc. 
Zu den wichtigsten Kunden von Pa-
lantir gehören diverse amerikanische 
Geheimdienste, Armeen, Polizeien 
und Ermittlungsbehörden. Palantir 
Technologies Inc. gilt als einer der 
Vorreiter eines zukünftigen digitalen 
Rüstungskonzerns, als Datenkrake 
und als Umgehungsinstrument für 
rechtsstaatliche Grenzen staatlicher 
Überwachung. 

Wird Palantir bereits in Branden-
burg genutzt?
Nein. Brandenburg hat aber, unter 
der Ägide des Finanzministers Ro-
bert Crumbach, der mittlerweile in 
die SPD-Fraktion übergelaufen ist, im 
Frühjahr 2025 im Bundesrat für die 
zumindest übergangsweise Anschaf-
fung und Finanzierung von Palantir 
gestimmt. Dies erfolgte ohne Rück-
sprache und gegen den Willen der 
BSW-Fraktion. Ein zumindest „über-
gangsweiser“ Einsatz von Palantir 
könnte deshalb bald in Brandenburg 
zur Realität werden.
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Manche Kritiker lehnen Palantir auch 
deswegen ab, weil der Inhaber von 
Palantir Technologies Inc. der US-Mil-
liardär Peter Thiel ist. Thiel und auch 
der Vorstandsvorsitzende von Palan-
tir, Alex Karp, pflegen gute Kontakte 
zu US-Präsident Donald Trump und 
seinem politischen Umfeld. Doch die 
BSW-Fraktion würde die Anschaffung 
der US-Software auch ohne diesen 
Bezug ablehnen. Abhängigkeit bleibt 
Abhängigkeit. 

Hinzu kommt: Die Verknüpfung 
unterschiedlicher Ermittlungen und 
Überwachungen, die willkürliche Zu-
ordnung Dritter, die Einbeziehung 
Unbeteiligter und das Aufhebeln von 
Richtervorbehalten führt in den bür-
gerrechtslosen Überwachungsstaat, 
der von privaten Konzerninteressen 
gelenkt wird. Die Art und Weise, wie 
Palantir Profile von Menschen anhand 
aller im Netz auffindbaren Daten in 
Verbindung mit Behördendaten er-
stellen und schrankenlos verwerten 
kann, klingt wie der Traum eines je-
den Überwachungsregimes. Gerade 
auch vor dem Hintergrund der deut-
schen Geschichte können wir diese 
rechtsschutzlose Überwachung und 
Komplettdurchleuchtung unserer 
Bürger nicht zulassen. 

Wir positionieren uns gegen die um-
fassende Nutzung von Bestandsda-
ten und deren anlasslose Verknüp-
fung für die allgemeine Polizeiarbeit. 

Klar ist: Unsere Polizei muss in die 
Lage versetzt werden, Kriminellen 
oder Terroristen wirksam das Hand-
werk legen zu können. Dafür muss 
sie mit ausreichend Personal und mo-
dernen Einsatzmitteln, auch im IT-Be-
reich, ausgestattet sein, gerade auch 
im Hinblick auf aktuelle Herausforde-
rungen wie die Cyberkriminalität. 
Wichtig ist, dass alle Befugnisse und 
Hilfsmittel, die den Sicherheitsbehör-
den zur Aufgabenerfüllung gegeben 
werden, immer eindeutige und klare 
Grenzen haben, dass Bürger sich 
darüber informieren und dagegen 
wehren können, dass am Ende un-
abhängige Gerichte rechtsstaatlich 
prüfen und endgültig entscheiden.

Wir sprechen uns deshalb für die 
Förderung einer europäischen Soft-
ware-Lösung unter Beachtung der 
Grundrechte unserer Bürgerinnen und 
Bürger aus. Hilfsmittel und Ermächti-
gungsgrundlagen mit besonders ho-
her Eingriffstiefe, wie die KI-basier-
te Auswertung von Bestandsdaten, 
der Verknüpfung von Daten oder der 
automatisierte Datenabgleich, sind 
nur soweit erforderlich und zulässig, 
wo unsere Gesellschaft vor terroris-
tischen oder anderen schwersten 
Straftaten geschützt werden muss. 
Sven Hornauf, rechtspolitischer 
Sprecher der BSW-Fraktion im 
Landtag Brandenburg
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Verfassungstreue von Beamten im Check
Kleine Anfrage Nr. 557 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)
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Verfassungstreue von Beamten im Check
Kleine Anfrage Nr. 557 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)



Verfassungstreue von Beamten im Check
Antwort der Landesregierung
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Verfassungstreue von Beamten im Check
Antwort der Landesregierung
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Verfassungstreue von Beamten im Check
Antwort der Landesregierung
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Verfassungstreuecheck in der Praxis
Kleine Anfrage Nr. 771 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)



Verfassungstreuecheck in der Praxis
Kleine Anfrage Nr. 771 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)
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Verfassungstreuecheck in der Praxis
Antwort der Landesregierung
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Verfassungstreuecheck in der Praxis
Antwort der Landesregierung
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Automatisierte Datenanalyseplattform – Palantir in 
Brandenburg?
Kleine Anfrage Nr. 395 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)
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Automatisierte Datenanalyseplattform – Palantir in 
Brandenburg?
Kleine Anfrage Nr. 395 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)
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Automatisierte Datenanalyseplattform – Palantir in 
Brandenburg?
Antwort der Landesregierung
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Automatisierte Datenanalyseplattform – Palantir in 
Brandenburg?
Antwort der Landesregierung
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Palantir durch die Hintertür?
Kleine Anfrage Nr. 822 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)
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Palantir durch die Hintertür?
Kleine Anfrage Nr. 822 des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)
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Palantir durch die Hintertür?
Antwort der Landesregierung
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Palantir durch die Hintertür?
Antwort der Landesregierung
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V.i.S.d.P.: Falk Peschel, parlamentarischer Geschäftsführer 

BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg 
Alter Markt 1, 14467 Potsdam 
Telefon: +49 331 966 1940 
E-Mail: post@bsw-fraktion.brandenburg.de 
www.bsw-fraktion-brandenburg.de
Dieses Material darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden.
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Kontakt
BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg 
Alter Markt 1, 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 966 1940 
E-Mail: post@bsw-fraktion.brandenburg.de

www.bsw-fraktion-brandenburg.de

@bsw_fraktion_brandenburg

www.youtube.com/@BSW-LTBB

@bsw.fraktion.brandenburg

Spotify: Politik ohne Filter

BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg

Wir erleben einen schleichenden Abbau der Demokratie und Meinungs-
freiheit bei gleichzeitig wachsender Überwachung der Bürger – voran-
getrieben ausgerechnet von jenen, die in Sonntagsreden die Demokratie 
beschwören. In dieser Broschüre möchten wir Ihnen unsere Argumente 
gegen den sogenannten Verfassungstreuecheck darlegen und vor der 
Anschaffung der Überwachungssoftware Palantir warnen.

Haben Sie Rückfragen zur Broschüre? Dann melden Sie sich über die 
unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten gerne bei uns.


